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An unsere Damen?! Entgegen einer früheren Bekanntmachung
ist kostümierten Herren her Zutritt zur Abendkasse
gestattet. Bei Verlassen des Bestes ist jedoch
Umziehungszwang und wird strikte durchgeführt.

Ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Zutritt.
Kampffonds nicht vergessen! Herrn M.S.Zürich Fr.3.«
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Mittnijungen!
üeber den Gerichtsfall des Herrn 0. Juchler und Hohl m
Genf werden wir im nächsten Beiblatt von Berufener
Feder näheres hören.

Freunde und Gönner die Lust hätten an unserem nächsten
Festball v. 12 Nov. etwas aufzuführen,sei^es in Gesang
Musik oder Theater werden höfl. gebeten dies und
mitzuteilen. Postfach 730 Zürich
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